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suchungshaf tanstalt in dieoom -Qore-î b zuverlässig 
ŝtfce±s®n gesichert.
Darüber hinaus bietet die Umwehrungsmauer auf Grund ihrer Höhe 
und durch die Anbringung von Sichtblenden am Geländer des 
Postenganges auf dem Freihof hinreichend Schutz gegen Ein-

fO cCjBl ß r Jsichtnahme von Nachbarg rundstücken, -d-rh-* der Aufenthalt oder 
die Bewegung von Verhafteten und Strafgefangenen, zum Bei
spiel atu» Aufenthalt im Freien auf den Innenhöfen der Unter
suchungshaftanstalt »k-ssan von außen nicht eingesehen werden .

Die Einfriedungsmauer des Außenhofes mit einer Höhe von 3 m und 
ihre Ausstattung mit Drahtabspannungen und -abweisern als 
Obersteigeschutz gewährleistet, daß ein gewaltsames Eindringen 
bzw. Verlassen durch Oberwinden der Mauer ohne Hilfsmittel 
nicht möglich ist.
Auf dem Gelände der Untersuchungshaftanstalt sind Gegenstände 
so gelagert oder befindlich, daß sie nicht kurzfristig oder 
relativ mühelos alsMjbersteigeftfi^Tg^Egdft Verwendung fin
den .können (Leitern, Fahrzeuge, gestapelte Baumaterialien u.a.). 
Eine Erhöhung der Einfriedungsmauer^ zur Optimierung des vor
beugenden Schutzes vor Obersteiger ist auf Grund der Erhaltung 
des städtebaulichen Gesamtbildes nicht realisierbar. &**u>-*C

Die konstruktive Ausführung der Einfriedungsmauer aus Ziegel
mauerwerk mit fortlaufend angeordneten Pfeilern aus Ziegel
mauerwerk mit eingelassenem Siäilbetonkern garantieren eine 
hohe statische Festigkeit.

Zusammen mit den Maßnahmen des militärisch-operativen Sicherungs 
und Nontrolldienstes•„zur Außensicherunglder Untersuchungshaft- 
anstaltVund dem Einsatz von Sicherungstechnischen Anlagen - 
Lichtschrankenanlage, elektronischen Antennenanlagen1̂- wird 
gewährleistet, daß mögliche gegen diese Bereiche gerichtete 
Handlungen feindlich-negativer oder anderer Personen und den 
hieraus entstehenden Gefährdungssituationen, -zum Dei-spiel 
_di i rein riaeAblrg^ n—verr ■ -£h/6
von Vprhal-&QtQn "tt .o »t. rechtzeitig erkannt, vorbeugend verhin
dert bzw. zielgerichtet bekämpft werden können.


